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ANTRAG AUF AUSNAHMEGENEHMIGUNG  
 

 

 

ZUKAUF VON KONVENTIONELLEN TIEREN 

 
Falls nicht ausreichend biologische Zuchttiere am Markt zu finden sind sieht die EG-Verordnung die Möglichkeit einer Ausnahme 
zum Kauf von nulliparen konventionellen weiblichen Zuchttieren bis zu einem Maximum von 40% des Bestandes an erwachsenen 
Tieren vor (Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008). 
 
Wir bitten Sie, diesen Antrag auf Ausnahmegenehmigung auszufüllen und an CERTISYS zu senden: Rue Joseph Bouché, 
57/3 – B-5310 Bolinne - Tel: 081 / 60 03 77 - Fax: 081 / 60 03 13. 
 

Beschreibung des Bestandes vor dem Zukauf 
Tierart*: …............................................................................................................................. 
vorhandene Rasse(n)*: …..................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
Anzahl der erwachsenen Tiere der betreffenden Tierart: ...................................................... 
 

 

Beantragte Ausnahmegenehmigung zum Kauf von weiblichen nulliparen Zuchttieren 
- beantragte Zahl an weiblichen nulliparen Zuchttieren*:              
- Alter*:                                                      
- Beantragte Rasse*:                           
- Vorgesehenes Zugangsdatum*:                                         
- Begründung (bitte ankreuzen)*: 
  □ außergewöhnliche Bestandsvergrößerung 
  □ Wechsel der Rasse                     
  □ Aufbau eines neuen Zweiges der Tierproduktion (bitte beschreiben): …..........……. 
  □ Bedrohte Rasse (gemäß Anhang IV der VO 1974/2006), in diesem Fall müssen die 
              weiblichen Tiere nicht nullipar sein. 
 
Name*:    Adresse :                          
Unternehmensnummer*:     Postleitzahl* :                     
Unterschrift*:      Datum* :                                
 

*: obligatorisch 

Bitte beachten Sie: Falls alle Regeln des ökologischen Landbaus eingehalten werden, müssen konventionelle Färsen und Zuchtbullen eine 
Umstellungszeit von ¾ der Lebenszeit (mit einem Minimum von einem Jahr) durchlaufen, bevor sie als Biotiere geschlachtet werden können. 
Die Umstellungszeit beginnt mit dem Datum des Zugangs der Tiere in die Herde. 

 

FÜR CERTISYS RESERVIERT:             VORSCHLAG VON CERTISYS 
    
Ausnahme genehmigt: JA / NEIN  Ablaufdatum der Genehmigung: 
 
Bedingungen: 
 
Bemerkungen: 
 

FÜR SERVICE PUBLIC WALLONIE RESERVIERT: 
 
Ausnahmegenehmigung bewilligt.: JA/NEIN 
 
Stempel:  Datum:  Name:  Unterschrift: 


